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Änderungsantrag 21.01.2021 
HHA 

Fraktion der SPD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das 
Haushaltsjahr 2021 (Haushaltsgesetz 2021) in der Fassung der 
Beschlussempfehlung und des Berichts des Haushaltsausschusses   

Drucksache 20/4214 zu Drucksache 20/3978 

         
 Inhalt des Antrags: Digitale Durchführung des 3. Ökumenischen Kirchentags  
 
Einzelplan  04 Hessisches Kultusministerium  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  04 02 Fördermittel 
Buchungskreis: 2395 

 
Produktnummer lt. Leistungsplan 2 
  
Bezeichnung lt. Leistungsplan Förderung von Religionsgemeinschaften 

 
 

  Veränderung 
  von um auf 
Leistungsplan:    
  Beträge in 1.000 EUR 
 Gesamtkosten 74.402,3 -2.000,0 72.402,3 
 Eigene Erlöse 2,0          2,0 
 Produktabgeltung 74.400,3 -2.000,0 72.400,3 

 
Der Wirtschaftsplan und der kamerale Haushalt sind entsprechend anzupassen. 

 
Begründung des Änderungsantrags: 
Der 3. Ökumenische Kirchentag, der im Mai in Frankfurt stattfinden soll, wird aller Voraussicht nach nicht in dem 
geplanten Umfang und nicht in Präsenzform stattfinden können. Bei der Durchführung in digitaler Form entfallen 
bestimmte Ausgaben, wie etwa Raummiete oder Reisekosten. 

 
 

Wiesbaden, 20. Januar 2021 
 
Für die Fraktion 
der SPD 
Die Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Nancy Faeser 
 

  
  

 
 

 

  Drucksache 20/4471 
(zu Drucksache 16/6172. Lesung      

 


